
/zz

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

17. Nov~mber 1978 ~:. ~ 6443

Die Einwohnerg~eindeBUsserach. ~unterbreitet dem Regierungsrat

den~

zur Genehmigung.

Die Gemeindeversammlung von Büsserach hat mit Dätum vom

l5./l6.~Dezember 1977 die neu Liberarbeit~te Ortsplanungge—

nehmigt. Die Genehmigung des allgemeinen Bebauungsplanes durch

den Regierungsrat steht in B~a±‘beitung.,

Der revidierte allgemeine Bebauungsplan beinhaltet die Zonen—

nutzung, die Baugebietsabgre~zung und den teilweisen ‘Leil.auf

der Strassen— und Baulinien. ~ieVerbindungsstrasse “Oberdorf—

strasse—Blumengartenweg“ ist im Beb~auungsplan nicht ausgewiesen.

Mit dem vorliegenden Strassen— und Baulinienplan wird der

kUnftige Ausbau der erwähnten Erschliessungsstrasse planlich

sichergestellt.

Die geplante Verbindungsstrasse liegt im östlichen Teil der

Kernzone und erschliesst den Randbereich des Baugebietes, Mit

dem Anschluss an den Blumengartenweg wird eine örtliche Um—

fahrung des östlichen Dorfkernes angestrebt und damit den engen

Verkehrsverhältnissen Rechnung getragen. Bedingt durch diese

Verkehrslösung wird die vorliegende.~Verbindungsstrasse zur Hälfte

durch Landwirtschaftsgebiet geführt.

Der geplanten Verbindungsstrasse mit einer Fahrbahnbreite und

Baulinienabständen von je 5 m kann aus planerischer Sicht zuge

stimmt werden,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 1, September

bis 1. Oktober 1977. Die während der gesetzlichen Frist einge

reichten Einsprachen wurden zurückgezogen. Die Gemeindever—

sammlung genehmigte mit Datum vom 13, März 1978 den Strassen— und
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)3aulinienplan Verbindungsstrasse “Oberdorfstrasse—Blumengarten—

weg“

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Es wird

beschlossen:

1. Der Strassen— und Baulinienplan Verbindungsstrasse ttOberdorf—

stras s e—Blumeiigartenweg“ der Einwohn~rg~m~i~ 3ü~er~äch

wird~ genehmigt.

2. B~stehend~ Pläne v~rlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit

dem vorliegenden in Widerspruch stehen.

G~nehmigungsgebUhr: Fr~ 2OO.~——

Publikationskosten Fr.__18.—— (Staatskanzlei ±fr 1228 ) RE

Fr. 218,——
Der Staatsschreiber:

~rtiunenSeite~
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Bau—Departement (2) Bi

Kant.~ Hochbauamt (2)

Kant. Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst des Bau—Departementes

Amt für Raumplanung (3), Akten und len.Plan

Kreisbauamt III, 4143 Dornach

Amtschreiberei Thierstein, 4226 Breitenbach, ~L1en.P1~

Kant. Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)

Ammannamt der EG, 4227 Büsserach

Baukommission der EG, 4227 Büsserach, ~~~jen.P1änen

Ingenieurbüro R. Schmidlin + Partner, Röschenzstr. 42, 4242 Laufen

Amtsblatt Publikation~ Der Strassen— und Baulinienplan Ver—
bindungsstrasse Oberdorfstrasse—Blumen—
gartenweg“ der~Einwohnergemeinde Büsserach
wird genehmigt.




